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Neuordnung Eingruppierungsordnung im TVöD 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Böhle,  
 
PsychotherapeutInnen sind ein starker Pfeiler in der institutionellen Versorgung 
psychisch kranker Menschen, kommen im Tarifsystem des öffentlichen Dienstes 
jedoch nicht vor. 
 
PsychotherapeutInnen absolvieren nach einer fünfjährigen akademischen Aus-
bildung an einer Universität eine mindestens dreijährige ganztätige bzw. fünfjäh-
rige psychotherapeutische Ausbildung in Teilzeit. Diese Ausbildung entspricht im 
Umfang und Niveau der Aus- und Weiterbildung von Fachärzten. Dementspre-
chend werden PsychotherapeutInnen in allen wichtigen Versorgungsbereichen 
eingesetzt, jedoch gegenüber den Fachärzten nachteilig vergütet. 
 
Die Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein vertritt alle approbierten an-
gestellten PsychotherapeutInnen im Bundesland und fordert die längst überfällige 
tarifliche Einordnung im TVöD, analog der üblichen fachärztlichen Eingruppierung 
(Facharzttarif, vergleichbar in Entgeltgruppe 15 bzw. in den entsprechenden ärzt-
lichen Vergütungsgruppen). Unsere Forderung steht im Einklang mit der Resolu-
tion des 28. Deutschen Psychotherapeutentages vom 23.05.2016. 
 
Psychische Erkrankungen nehmen in der Bevölkerung zu. Die Versorgung dieser 
Patienten muss gewährleistet werden. Wenn PsychotherapeutInnen sich, wegen 
mangelhafter Eingruppierung, aus diesem Versorgungsbereich zurückziehen, 
wäre das eine fatale Entwicklung. 
 
Deshalb fordert die Kammer eine Eingruppierung für ihre angestellten Mitglieder, 
die ihrer Ausbildung und ihren qualifizierten Tätigkeiten gerecht wird. 
 
Freundliche Grüße 
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